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WWK-Versicherung 

Externes Verfahrensverzeichnis: Jedermann zur Verfügung zu 
stellende Angaben gem.  § 4g Abs.2 Satz 2 BDSG 
 

 
1.  Verantwortliche Stelle 
Firmenbezeichnung und Anschrift 
WWK Versicherungen 

 WWK Lebensversicherung a.G. München 
 WWK Allgemeine Versicherung AG München 
 WWK Vermögensverwaltungs und Dienstleistungs GmbH München 
 WWK Grundbesitz AG 
 WWK Pensionsfonds AG München 

 
2.  Anschrift 
Firmenbezeichnung und Anschrift 
 
Marsstrasse 37 
80335 München 
 
Anschrift WWK Grundbesitz AG: 
Südliche Münchner Str. 32 
82031 Grünwald 
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3.  Vorstände 
Namen und zuständiger Geschäftsbereich 
 

 WWK Lebensversicherung a.G 
Vorstand: 
Jürgen Schrameier (V.V.)  
Rainer Gebhart (o.V.) 
Dr. Friedrich Hebeisen (o.V.)  

 WWK Allgemeine Versicherung AG: 
Vorstand: 
Jürgen Schrameier (V.V.)  
Rainer Gebhart (o.V.) 
Dr. Friedrich Hebeisen (o.V.)  

 WWK Vermögensverwaltungs und Dienstleistungs GmbH München 
Geschäftsführer: 
Dirk Fassot 

 WWK Grundbesitz AG 
Vorstand:  
Dirk Giebenhain 
Thomas Hess 
Steffen Kumrow 

 WWK Pensionsfonds AG München 
Vorstand: 
Ansgar Eckert 
Dirk Fassot 
Ruffing Karl 
Heinrich Schüppert 

 
 

 
4.  Leiter Datenverarbeitung 
Name und zuständiger Geschäftsbereich 
 
Ralf Schmidt (Leiter Bereich Informationstechnologie – für alle Geschäftsbereiche) 

 
 
 

5.  Zweckbestimmung der Datenerhebung, -verarbeitung oder -nutzung 
 
Betrieb von Versicherungsgeschäften; Vertrieb, Verkauf, Verwaltung und Abwicklung von 
Versicherungsverträgen der Kompositsparten im Rahmen von Kompositversicherungen und aller 
damit verbundenen Nebengeschäfte sowie Vermittlung von Produkten und Dienstleistungen der 
Verbundpartner. Durchführung der Speicherung und Datenverarbeitung von personenbezogenen 
Daten für eigene Zwecke sowie im Auftrag und Namen der Gruppengesellschaften gemäß den 
Dienstleistungsvereinbarungen innerhalb der Gruppe. 
 

 
 
6.  Betroffene Personengruppe/n 
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Es werden im wesentlichen zu folgenden Gruppen, soweit es sich um natürliche Personen handelt, 
personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet und genutzt, soweit diese zur Erfüllung der unter 5. 
genannten Zwecke erforderlich sind: 

 Kunden/Versicherungsnehmer /versicherte Personen/Begünstigte/Arbeitgeber/Behörden 

 Mitarbeiter, Außendienstmitarbeiter, Bewerber, Vertragspartner, Sicherungsgläubiger 

 Geschädigte, Kreditinstitute, Ärzte, Kliniken, Rechtsanwälte, Reparaturfirmen 

 Gewinnspielteilnehmer 
 

 
 
7.  Daten oder Datenkategorien 

 

 Adressdaten, Versicherungsvertragsdaten, Daten zu Versicherungsleistungen und -risiken, 
Bankverbindungen, ggf. Daten von Sachverständigen 

 Bankverbindungen 

 Schadendaten 

 Abrechnungsdaten 

 Kontaktkoordinaten sowie Betreuungsinformationen 
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8.  Empfänger der Daten oder Kategorien von Empfängern 

 

 Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften erhalten (Finanzbehörden, 
Wirtschaftsprüfer).  

 Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen Geschäftsprozesse beteiligt sind 
(Buchhaltung, Rechnungswesen, Versicherungsbetrieb, Schadenabwicklung, Marketing, 
Vertrieb, Telekommunikation und EDV).  

 Externe Auftragnehmer (Dienstleistungsunternehmen) entsprechend  
§ 11 BDSG  

 Weitere externe Stellen wie z.B. Kreditinstitute (Gehaltszahlungen, Versicherungsleistungen 
und Einzug von Versicherungsprämien), Makler und Versicherungsagenturen im Rahmen der 
Vermittlertätigkeit, Verbund-/gruppenzugehörige Unternehmen soweit der Betroffene seine 
schriftliche Einwilligung erklärt hat oder eine Übermittlung aus überwiegendem berechtigten 
Interesse zulässig ist, sowie zentrale Hinweisstellen der Versicherungsverbände.  

 

 
 

9.  Regelfristen für die Löschung der Daten 
 
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und -fristen erlassen. 
Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht wenn sie nicht 
mehr zur Vertragserfüllung (z.B. Versicherungs-, Miet- und Dienstverträge) erforderlich sind. 
Sofern Daten hiervon nicht berührt sind, werden sie gelöscht, wenn die unter 5. genannten Zwecke 
wegfallen. 
 

 
 
10.  Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten (außerhalb EU) 

 
Eine Übermittlung in Drittstaaten ist nicht geplant 
 

 


